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1. A
bschluss des R

eisevertrages
1.1.

D
er 

R
eisevertrag 

soll 
schriftlich 

m
it 

den 
Form

ularen 
von

Am
m

ersee R
eisen (R

eiseanm
eldung und R

eisebestätigung) ein-
schließlich säm

tlicher Abreden, N
ebenabreden und Sonderw

ünschen
geschlossen w

erden. Bei Vertragsschluss oder unverzüglich danach ist
dem

 Kunden die vollständige R
eisebestätigung auzuhändigen. D

azu
ist Am

m
ersee R

eisen bei kurzfristigen Buchungen, w
eniger als sieben

W
erktage vor R

eisebeginn, nicht verpflichtet. Ziffer 1.1. gilt auch für
elektronische R

eiseanm
eldungen, deren Zugang Am

m
ersee R

eisen
dem

 Kunden unverzüglich elektronisch bestätigt. 
1.2.An die R

eiseanm
eldung ist der Kunde 10 Tage, bei elektronischer

R
eiseanm

eldung 5 Tage, gebunden. Innerhalb dieser Frist w
ird die

R
eise durch Am

m
ersee R

eisen bestätigt. Kurzfristige Buchungen zw
ei

W
ochen vor R

eisebeginn und kürzer führen durch die sofortige
Bestätigung bzw. durch die Zulassung zur R

eise zum
 Vertrags-schluss.

1.3.Telefonisch nim
m

t Am
m

ersee R
eisen, w

orauf der Kunde ausdrück-
lich hinzuw

eisen ist, lediglich verbindliche R
eservierungen vor. D

anach
soll der R

eisevertrag nach Ziffer 1.1. geschlossen w
erden. 

1.4.Eine von der R
eiseanm

eldung abw
eichende R

eisebestätigung ist
ein neuer Vertragsantrag, an den Am

m
ersee R

eisen 10 Tage gebun-
den ist und den der Kunde innerhalb dieser Frist annehm

en kann. 
2. Verm

ittelte Leistungen
Bei ausdrücklich und eindeutig im

 Prospekt, den R
eiseunterlagen und

in den sonstigen Erklärungen als verm
ittelt bezeichneten zusätzlichen

N
ebenleistungen (Besuch von Veranstaltungen etc.) ist Am

m
ersee

R
eisen lediglich R

eiseverm
ittler. Bei R

eiseverm
ittlungen ist eine ver-

tragliche 
H

aftung 
als 

Verm
ittler 

ausgeschlossen, 
sow

eit 
nicht

Körperschäden, 
Vorsatz 

oder 
grobe 

Fahrlässigkeit 
vorliegen,

H
auptpflichten aus dem

 R
eiseverm

ittlervertrag betroffen sind, eine
zum

utbare M
öglichkeit zum

 Abschluss einer Versicherung besteht oder
eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. Am

m
ersee R

eisen als Verm
ittler

haftet insofern grundsätzlich nur für die Verm
ittlung, nicht jedoch für die

verm
ittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 BG

B). Für den
Vertragsschluss gelten die Bestim

m
ungen der Ziffer 1. sinngem

äß.
3. Zahlungen
3.1.Säm

tliche Zahlungen (Anzahlung bzw. R
estzahlung) des Kunden

sind nur nach Aushändigung des Sicherungsscheines zu leisten. Kein
Sicherungsschein ist erforderlich, w

enn die R
eise nicht länger als 24

Stunden dauert,  keine Ü
bernachtung einschließt und der R

eisepreis
75 EU

R
O

 nicht übersteigt. 
3.2.N

ach Abschluss des R
eisevertrages ist eine Anzahlung in H

öhe
von 50 EU

R
O

 zu leisten.
3.3.D

er R
estbetrag ist auf Anforderung frühestens drei W

ochen – bei
R

eisen m
it einer M

indestteilnehm
erzahl nach Ziffer 13 allerdings frühe-

stens 
zw

ei 
W

ochen 
– 

vor 
R

eisebeginn 
Zug 

um
 

Zug 
gegen

Aushändigung der vollständigen R
eiseunterlagen, sow

eit für die R
eise

erforderlich 
und/oder 

vorgesehen 
(z. 

B. 
H

otelgutschein 
oder

Beförderungsschein), zu zahlen. 
3.4. Vertragsabschlüsse zw

ei W
ochen vor R

eisebeginn verpflichten
den Kunden zur sofortigen Zahlung des gesam

ten R
eisepreises Zug

um
 Zug gegen Aushändigung der vollständigen R

eiseunterlagen,

sow
eit 

für 
die 

R
eise 

erforderlich 
und/oder 

vorgesehen 
(z. 

B.
H

otelgutschein oder Beförderungsschein).
4. Leistungen 
4.1.

Prospekt- und Katalogangaben sind für Am
m

ersee R
eisen bin-

dend. 
H

at 
sich 

Am
m

ersee 
R

eisen 
im

 
Prospekt 

ausdrücklich
Änderungen der Angaben und der Preise (siehe Prospekt/Katalog) vor-
behalten, so kann Am

m
ersee R

eisen vor Vertragsschluss eine konkre-
te Änderung der Prospekt- und Preisangaben erklären, w

enn sie den
Kunden vor R

eiseanm
eldung hierüber inform

iert. 
4.2.

D
ie vertraglichen Leistungen richten sich, abgesehen von Ziffer

5.1., nach der bei Vertragsschluss m
aßgeblichen Leistungsbeschrei-

bung (Prospekt/Katalog) sow
ie den w

eiteren Vereinbarungen, insbe-
sondere nach der R

eiseanm
eldung und der R

eisebestätigung.
5. R

ücktritt des K
unden – N

ichtantritt der R
eise

5.1.
N

ach dem
 jederzeit vor R

eisebeginn m
öglichen R

ücktritt ist der
Kunde verpflichtet, grundsätzlich pauschal folgende Entschädigungen
zu zahlen:
  bis vier W

ochen vor R
eisebeginn

5 %
 

  bis drei W
ochen vor R

eisebeginn
15 %

 
  bis zw

ei W
ochen vor R

eisebeginn
35 %

  bis eine W
oche vor R

eisebeginn
50 %

 
5.2.M

aßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der R
ücktritts-

erklärung bei Am
m

ersee R
eisen. D

em
 Kunden w

ird der schriftliche
R

ücktritt em
pfohlen.

5.3.D
em

 Kunden bleibt es unbenom
m

en, Am
m

ersee R
eisen nachzu-

w
eisen, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden oder die

Entschädigung w
esentlich niedriger als die angeführte Pauschale sei.

5.4.Auf den N
ichtantritt der R

eise w
erden die Ziffern 6.1. bis 6.3. ent-

sprechend angew
andt. 

6. Ersatzreisende
D

er Kunde kann sich bis zum
 R

eisebeginn durch einen D
ritten erset-

zen lassen, sofern dieser den besonderen R
eiseerfordernissen genügt

und seiner Teilnahm
e nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche

Anordnungen entgegenstehen und Am
m

ersee R
eisen der Teilnahm

e
nicht aus diesen G

ründen w
iderspricht. D

er Kunde und der D
ritte haf-

ten Am
m

ersee R
eisen als G

esam
tschuldner für den R

eisepreis und für
die durch die Teilnahm

e des D
ritten entstehenden M

ehrkosten, regel-
m

äßig pauschaliert, auf 15 EU
R

O
. 

7. U
m

buchungen und Ä
nderungen auf Verlangen des K

unden
Verlangt 

der 
Kunde 

nach 
Vertragsschluss 

Änderungen 
oder

U
m

buchungen, so kann Am
m

ersee R
eisen bei Vornahm

e entspre-
chender U

m
buchungen etc. ein Bearbeitungsentgelt von pauschaliert

15 EU
R

O
 verlangen, sow

eit sie nach entsprechender ausdrücklicher
Inform

ation des Kunden nicht ein höheres Bearbeitungsentgelt oder
eine höhere Entschädigung nachw

eist, deren H
öhe sich nach dem

R
eisepreis unter Abzug des W

ertes der von Am
m

ersee R
eisen erspar-

ten Aufw
endungen sow

ie dessen bestim
m

t, w
as Am

m
ersee R

eisen
durch anderw

eitige Verw
endung der R

eiseleistungen erw
erben kann.

8. R
eiseabbruch

W
ird die R

eise nach R
eisebeginn infolge eines U

m
standes abgebro-

chen, der in der Sphäre des Kunden liegt (z. B. Krankheit), so ist
Am

m
ersee R

eisen verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung
ersparter Aufw

endungen sow
ie erzielter Erlöse aus der Verw

ertung der

Sehr geehrte K
unden,

die nachfolgenden Bestim
m

ungen w
erden, sow

eit w
irksam

 verein-
bart, Inhalt des zw

ischen Ihnen und dem
 Busbetrieb Am

m
ersee

R
eisen O

m
nibus R

auner G
m

bH
, nachstehend Am

m
ersee R

eisen
abgekürzt, im

 Buchungsfall zustande kom
m

enden R
eisevertrages.

Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m
 BG

B
(Bürgerliches G

esetzbuch) und die Inform
ationsvorschriften für

R
eiseveranstalter gem

äß §§ 4 - 11 BG
B-InfoV (Verordnung über

Inform
ations- und N

achw
eispflichten nach bürgerlichem

 R
echt)

und füllen diese aus.
Bitte lesen Sie diese R

eisebedingungen vor Ihrer Buchung sorg-
fältig durch.

O
m

nibus R
auner G

m
bH

, G
ew

erbestr. 70, 82211 H
errsching

Telefo
n

: 08152-3457
w

w
w

.am
m

ersee-reisen
.d

e



R
eiseunterlagen). Bei schuldhaftem

 U
nterlassen der M

ängelanzeige
stehen dem

 R
eisenden keine Ansprüche auf H

erabsetzung des
R

eisepreises zu.
11.3.

D
er Kunde kann selbst zur Abhilfe schreiten, w

enn die R
eise

einen M
angel oder M

ängel aufw
eist, er Am

m
ersee R

eisen eine ange-
m

essene Frist zur Abhilfe setzt und Am
m

ersee R
eisen bis zum

 Ablauf
dieser Frist nicht für Abhilfe (vgl. Ziffer 11.1.) sorgt. D

er Kunde kann
dann Ersatz seiner erforderlichen Aufw

endungen verlangen. Keine
Fristsetzung ist bei Verw

eigerung der Abhilfe, bei besonderem
Interesse des Kunden an sofortiger Selbsthilfe erforderlich, ferner bei
unverhältnism

äßigem
 Aufw

and von Am
m

ersee R
eisen. 

11.4.1. D
er Kunde kann den R

eisevertrag kündigen, w
enn die R

eise
durch den R

eisem
angel erheblich beeinträchtigt ist, er Am

m
ersee

R
eisen eine angem

essene Frist zur Abhilfe setzt und diese Frist nutz-
los verstreicht. D

ie Fristsetzung ist nicht erforderlich bei U
nm

öglichkeit
der Abhilfe, Abhilfeverw

eigerung, w
enn die sofortige Kündigung durch

ein besonderes Interesse des R
eisenden gerechtfertigt ist oder w

enn
diesem

 die R
eise infolge eines M

angels aus w
ichtigem

, für Am
m

ersee
R

eisen erkennbarem
 G

rund nicht zuzum
uten ist. 

11.4.2.
Bei berechtigter Kündigung kann Am

m
ersee R

eisen für
erbrachte oder zur Beendigung der R

eise noch zu erbringende
R

eiseleistungen nur eine Entschädigung verlangen (Berechnung nach
§ 651 e Abs. 3 BG

B). Bei w
ertlosen (kein Interesse“ des Kunden)

erbrachten oder zu erbringenden R
eiseleistungen bestehen keine

Entschädigungsansprüche. 
11.4.3.

Am
m

ersee R
eisen hat nach Kündigung die erforderlichen

M
aßnahm

en zu treffen, für die R
ückbeförderung zu sorgen und die

M
ehrkosten zu tragen, w

enn die Beförderung Bestandteil des
R

eisevertrages ist. 
11.5.D

er Kunde kann unbeschadet der M
inderung oder der Kündigung

Schadensersatz w
egen N

ichterfüllung verlangen, es sei denn, der
M

angel beruht auf einem
 U

m
stand, den Am

m
esee R

eisen nicht zu ver-
treten hat.
12. H

aftungsbeschränkung
12.1.D

ie vertragliche H
aftung von Am

m
ersee R

eisen für Schäden, die
nicht 

Körperschäden 
sind, 

ist 
auf 

den 
dreifachen 

R
eisepreis

beschränkt, 
12.1.1. sow

eit ein Schaden des Kunden w
eder vorsätzlich noch grob

fahrlässig herbeigeführt w
ird, oder 

12.1.2.sow
eit Am

m
ersee R

eisen für einen dem
 Kunden entstehenden

Schaden allein w
egen eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-

antw
ortlich ist. 

12.2.Für alle gegen Am
m

ersee R
eisen gerichteten Schadensersatz-

ansprüche aus unerlaubter H
andlung, die nicht auf Vorsatz oder grober

Fahrlässigkeit beruhen, ist die H
aftung für Sachschäden auf die H

öhe
des dreifachen R

eisepreises beschränkt. D
iese H

aftungshöchst-
sum

m
en gelten jew

eils je R
eisendem

 und R
eise. 

13. A
usschlussfrist und Verjährung

13.1.Ansprüche w
egen m

angelhafter R
eiseleistung nach den §§ 651 c

bis 651 f BG
B – ausgenom

m
en Körperschäden – hat der Kunde inner-

halb eines M
onats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der

R
eise gegenüber Am

m
ersee R

eisen geltend zu m
achen, sofern nicht

die Frist ohne eigenes Verschulden nicht eingehalten w
erden konnte. 

13.2.Ansprüche des Kunden im
 Sinne der Ziffer 13.1. – ausgenom

m
en

Körperschäden – verjähren grundsätzlich in einem
 Jahr nach dem

 ver-
traglich vorgesehenen R

eiseende. D
ie Verjährungsfrist von einem

 Jahr
beginnt nicht vor M

itteilung eines M
angels an Am

m
ersee R

eisen durch
den Kunden . Bei grobem

 „eigenem
“ Verschulden sow

ie bei Arglist ver-
jähren die in Ziffer 13.1. betroffenen Ansprüche in drei Jahren.
14. Pass-, Visa- und G

esundheitsvorschriften 
14.1.

Am
m

ersee R
eisen unterrichtet grundsätzlich nur die Staats-

angehörigen eines EU
-Staates, in dem

 die R
eise angeboten  w

ird, über
Bestim

m
ungen von Pass-, Visa- und G

esundheitsvorschriften sow
ie

über deren evtl. Änderungen vor R
eisebeginn.

14.2.N
ach Erfüllung der Inform

ationspflicht gem
äß Ziffer 14.1. hat der

Kunde selbst die Voraussetzungen für die R
eiseteilnahm

e zu schaffen,
sofern sich Am

m
ersee R

eisen nicht ausdrücklich zur Beschaffung der
Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 
14.3.Kann die R

eise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen
für den R

eisebeginn nicht angetreten w
erden, so ist der Kunde hierfür

verantw
ortlich, w

enn dies allein auf sein schuldhaftes Verhalten
zurückzuführen ist (z. B. kein gültiges Visum

 oder fehlende Im
pfung).

Insofern gilt Ziffer 5. (R
ücktritt) entsprechend.

15. G
erichtsstand

15.1.D
er R

eisende kann den R
eiseveranstalter an dessen Sitz ver-

klagen.
16. U

nw
irksam

keit von einzelnen B
estim

m
ungen

16.1.
D

ie 
U

nw
irksam

keit 
einzelner 

Bestim
m

ungen 
begründet

grundsätzlich nicht die U
nw

irksam
keit des R

eisevertrages im
 übrigen.

A
llg

e
m

e
in

e
s: 

Platzreservierungen:G
erne versuchen w

ir, Ihren Sitzplatzw
unsch je

nach Buchungslage zu berücksichtigen. W
ir w

eisen jedoch darauf hin,
dass ein R

echtsanspruch auf einen bestim
m

ten Sitzplatz nicht besteht.

Eintrittsgelder:Anfallende Eintrittsgelder sind nicht im
 R

eisepreis ent-
halten, es sei denn, sie sind in den Leistungen aufgeführt.

Einzahlungen
können in unserem

 Büro oder durch Ü
berw

eisung auf
unser Konto vorgenom

m
en w

erden:
H

ypo Vereinsbank H
errsching 

Kto.-N
r. 3140125511 (BLZ 700202 70)

B
ei Ü

berw
eisungen bitte N

am
en und R

eisedaten angeben.

Veranstalter:
O

m
nibus R

auner G
m

bH
 

G
ew

erbestraße 70
82211 H

errsching

nicht in Anspruch genom
m

enen Leistungen zu erreichen. D
as gilt nicht,

w
enn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder w

enn einer Er-
stattung gesetzliche oder behördliche Bestim

m
ungen entgegenstehen.

9. K
ündigung bei schw

erer Störung durch den R
eisenden –

M
itw

irkungspflicht
9.1.Am

m
ersee R

eisen kann den R
eisevertrag fristlos kündigen, w

enn
der Kunde trotz Abm

ahnung erheblich w
eiter stört, so dass seine w

ei-
tere Teilnahm

e für Am
m

ersee R
eisen und/oder die R

eiseteilnehm
er

nicht m
ehr zum

utbar ist. D
ies gilt auch, w

enn der Kunde sich nicht an
sachlich begründete H

inw
eise hält. Am

m
ersee R

eisen steht in diesem
Fall der R

eisepreis w
eiter zu, sow

eit sich nicht ersparte Aufw
endungen

und Vorteile aus einer anderw
eitigen Verw

ertung der R
eiseleistung(en)

ergeben. Schadensersatzansprüche im
 übrigen bleiben unberührt.

9.2.
D

er Kunde soll ihm
 zum

utbare Schritte (z. B. Inform
ation des

Veranstalters) zu unternehm
en, um

 drohende ungew
öhnlich hohe

Schäden abzuw
enden oder gering zu halten.

9.3. W
ird die R

eise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer
G

ew
alt erheblich erschw

ert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können
sow

ohl Sie w
ie auch w

ir den R
eisevertrag nach M

aßgabe des § 851 j
BG

B kündigen. W
ird der Vertrag gekündigt, so können w

ir für die
bereits erbrachten oder die zur Beendigung der R

eise noch zu erbrin-
genden R

eiseleistungen eine angem
essene Entschädigung verlangen.

W
ir sind verpflichtet, die notw

endigen M
aßnahm

en zu treffen, insbe-
sondere, falls der Vertrag die R

ückbeförderung um
fasst, den Kunden

zurückzubefördern.
10. M

indestteilnehm
erzahl

10.1.Ist in der Beschreibung der R
eise (Prospekt/Katalog) ausdrück-

lich und in der R
eisebestätigung auf eine bestim

m
te M

indestteilneh-
m

erzahl und die R
ücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zw

ei W
ochen

vor R
eisebeginn) hingew

iesen, so kann Am
m

ersee R
eisen erklären,

dass die M
indestteilnehm

erzahl nicht erreicht und die R
eise nicht

durchgeführt w
ird.

10.2.
Am

m
ersee R

eisen ist verpflichtet, dem
 Kunden die Erklärung

nach Ziffer 10.1. unverzüglich nach Kenntnis der nicht erreichten
Teilnehm

erzahl, spätestens bis zw
ei W

ochen vor R
eisebeginn zuge-

hen lassen.
10.3.D

er Kunde kann die Teilnahm
e an einer m

indestens gleichw
erti-

gen anderen R
eise verlangen, w

enn Am
m

ersee R
eisen in der Lage ist,

eine solche R
eise ohne M

ehrpreis für den Kunden aus seinem
 Angebot

anzubieten. 
10.4.D

er Kunde hat sein R
echt nach Ziffer 10.3. unverzüglich nach

zugegangener Erklärung Am
m

ersee R
eisen gegenüber geltend zu

m
achen. 

10.5.
M

acht der Kunde nicht von seinem
 R

echt nach Ziffer 10.3.
G

ebrauch, so ist der vom
 Kunde gezahlte Betrag unverzüglich zurück-

zuerstatten.
11. R

eisem
ängel, O

bliegenheiten des K
unden, R

echte des K
unden

11.1.Bei nicht vertragsgem
äßen R

eiseleistungen kann der Kunde Ab-
hilfe (M

angelbeseitigung oder gleichw
ertige Ersatzleistung) verlangen. 

11.2.
R

eisem
ängel 

sind 
dem

 
R

eiseleiter 
oder 

bei 
dessen

N
ichterreichbarkeit bzw. Fehlen bei Am

m
ersee R

eisen direkt anzuzei-
gen, sow

eit dies dem
 Kunden nicht w

egen erheblicher Schw
ierigkeiten

unzum
utbar ist (Telefon- und Faxnum

m
ern ergeben sich aus den


